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DJO) 
Europäisches 	European 
Patentamt 	Patent Office 

Beschwerdekammem 	Boards of Appeal 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 632/90 - 3.2.4 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekamwer 3.2.4 

vom 26. Juni 1991 

Beschwerdefuhrer: 	 Siemens Aktiengesellschaft, 
(Einsprechender) 	 Berlin und München 

-VPA PA I, Med- 
Postfach 22 16 34 
D-8000 München 22 (DE) 

Beschverdegegner: 	 ASEA BROWN BOVERI AG 
(Patentirthaber) 	 Abteilung TEl 

CH-5401 Baden (CH) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabte ilung des 
EuropAischen Patentamts vom 15. Maj 1990, zur 
Post gegeben am 6. Juni 1990, mit der der 
Einspruch gegen das europaische Patent 
Nr. 150 340 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU 
zuruckgewiesen worden ist. 

Zusaiwnensetzung der Kamwer: 

Vorsitzender: 	C. Andries 
Mitglieder: 	H. Seidenschwarz 

J. -P. Seitz 



1 	 T 632/90 

Sachverhalt und Antrage 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung des Europàischen Patentaints un 
AnschluB an die inündliche Verhandlung vom 15. Nai 1990, 

mit der der Einspruch gegen das europàische Patent 

Nr. 0 150 340 zuruckgewiesen wurde. 

Die Entscheidung wurde am 6. Juni 1990 durch Einschreiben 

mit Rückschein an die Einsprechende abgesandt. 

Mit Schreiben vomn 31. Juli 1990 legte die Einsprechende am 

3. August 1990 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr 

Beschwerde em. 

Das Bechwerdeschreiben enthält keinerlei Ausführungen, die 

als Beschwerdebegrundung gewertet werden kännten. 

Innerhaib der Frist von vier Monaten nach Zustellung der 

Entscheidung hat die Einsprechende keine Beschwerde-

begründung nach Artikel 108 EPU eingereicht. 

Mit Schreiben vom 15. April 1990 hat die Geschäftsstelle 

der Beschwerdekammner die Einsprechende auf das Fehien der 

Beschwerdebegrundung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde aufmerksam gemacht. 

Die Einsprechende hat weder das Schreiben der Geschäfts-

stelle beantwortet, noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. 

Entsche idungsgründe 

Da eine Beschwerdebegründung innerhaib der gemãB 

Artikel 108 in Verbindung mit Regel 78 (3) EPU 

vorgesehenen Frist nicht eingegangen 1st, xnuB die 
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Beschwerde gemàb Regel 65 (1) EPU als unzulàssig verworfen 

werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Grüriden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 

Die Geschàftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
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